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Gemeinde Weichering, ND; 
Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet Weichering“; 
Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungsbehörde gibt zu o.g. 

Vorhaben folgende Stellungnahme ab. 

Vorhaben 

Die Gemeinde Weichering beabsichtigt die Erweiterung des bestehenden Ge-

werbegebiets „Weichering“ südöstlich des Hauptortes in Richtung Osten. Der 

Planumgriff beträgt insgesamt ca. 5,8 ha, die Flächenneuinanspruchnahme ca. 

3,8 ha. Das Vorhaben soll der Verlagerung des gemeindlichen Wertstoffhofes 

sowie der Erweiterung der ansässigen Fa. Scherm Holding dienen.  

Der westliche Teil ist bereits teilweise bebaut und wird im wirksamen Westen 

bereits als gewerbliche Baufläche dargestellt. Die Erweiterungsflächen sind bis-

her als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Eine entsprechende Anpassung 

erfolgt als 3. Änderung des Flächennutzungsplanes parallel. 

Bewertung  

Zu o.g. Vorhaben wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zur Änderung 

des Flächennutzungsplanes mit Schreiben vom 05.03.2020 eine Stellungnahme 

abgegeben. Darin stellten wir fest, dass das Vorhaben den Erfordernissen der 

Raumordnung grundsätzlich nicht entgegensteht.  
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Die nun gegenständliche verbindliche Bauleitplanung führt grundsätzlich zu keiner anderen Be-

wertung. Die schrittweise Entwicklung der im Flächennutzungsplan darzustellenden Flächen ist 

aus landesplanerischer Sicht im Hinblick auf die Belange einer nachhaltigen und bedarfsgerech-

ten Siedlungsentwicklung grundsätzlich zu begrüßen. Dennoch sollten im weiteren Verfahren 

genauere Angaben zum Bedarf der Flächeninanspruchnahme sowie eine Gegenüberstellung mit 

ggf. vorhandenen Flächenpotenzialen ergänzt werden. Für die diesbezüglichen Anforderungen 

verweisen wir auf die aktuelle Auslegungshilfe des StMWi – Anforderungen an die Prüfung des 

Bedarfs neuer Siedlungsflächen für Wohnen und Gewerbe im Rahmen der landesplanerischen 

Überprüfung vom 07. Januar 2020. Diese wurde an alle Gemeinden versandt und ist im Internet 

unter https://www.landesentwicklung-bayern.de/flaechenspar-offensive/ veröffentlicht. 

Maßnahmen zur laut RP 10 B III 1.5 (Z) erforderlichen Eingrünung von Ortsrandbereichen sind in 

den zeichnerischen Festsetzungen bereits enthalten. 

Ergebnis 

Bei Berücksichtigung der o.g. Punkte, steht das Vorhaben den Erfordernissen der Raumordnung 

grundsätzlich nicht entgegen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Niklas Scheder 

Raumordnung, Landes- und Regionalplanung 

in den Regionen Ingolstadt (10) und München (14) 
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Gemeinde Weichering 
Per Email: 
ub@wipfler.de 
 
 
 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Bearbeiter Ingolstadt, 21.12.2020     

Email v om 10.12.2020 S11-4621-B16 2200 Herr Moll  0841-9346-146 
        0841-9346-150 

maik.moll@stbain.bayern.de 

 

Bundesstraße  16, Abschnitt 2200, Station 0,540 bis 0,830 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung (§ 4 Abs. 1 BauGB) 
/ (§ 3 Abs. 2 BauGB) 
hier: Stellungnahme des Staatlichen Bauamtes Ingolstadt 
 
Anlagen 

 Auszug aus dem Streckenkataster der B / St mit Angabe der OD-Grenzen 
 Bauleitplanausschnitt 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Staatliche Bauamt Ingolstadt nimmt zu der nachfolgend beschriebenen Bauleitplanung 
als Träger öffentlicher Belange wie folgt Stellung. 
 

1. Gemeinde  
Weichering 

  Flächennutzungsplan  mit Landschaftsplan 

 3. Änderung 

  Bebauungsplan       
 für das Gebiet GE Weichering 

 mit Grünordnungsplan 
 dient der Deckung dringenden Wohnbedarfs  ja  nein 

  Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan 
       

  Sonstige Satzung 
       

  Frist für Stellungnahme 29.01.2020 (§ 4 BauGB) 

  Frist: 1 Monat (§ 2 Abs. 4 BauGB-MaßnahmenG) 

2. Träger öffentlicher Belange 
Freistaat Bayern / Bundesrepublik Deutschland - Straßenbauverwaltung - 

 Name / Stelle des Trägers öffentlicher Belange (mit Anschrift und Tel. Nr.) 
Staatliches Bauamt Ingolstadt, Fachbereich Straßenbau, Paradeplatz 2 ,  
85049 Ingolstadt, Tel. 0841/9346-0 
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2.1 Grundsätzliche Stellungnahme 
 
Gegen die Aufstellung bzw. Änderung der Bauleitplanung bestehen seitens des Staatlichen 
Bauamtes Ingolstadt keine Einwendungen, wenn die unter Punkt 2.2 ff. genannten Punkte 
beachtet werden. 

 

 
2.2 Ziele der Raumordnung die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 

BauGB auslösen 
 
entfällt 

 

 
2.3 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan be-

rühren können, mit Angabe des Sachstandes 
 
Das Staatliche Bauamt beabsichtigt die im Betreff genannte Straße auszubauen. Gemäß 
§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB ist der geplante Ausbau der Straße bei der Bauleitplanung zu be-
rücksichtigen. Der Ausbau betrifft jedoch nicht den Bereich der GE Erweiterung. 
 

 

 
2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher 

Regelungen, die im Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden 
können (z.B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen), An-

gabe der Rechtsgrundlage sowie Möglichkeiten der Überwindung (z.B. 
Ausnahmen oder Befreiungen) 

 
 
  Bauverbot 
 
 Entlang der freien Strecke von Bundesstraßen gilt gemäß § 9 Abs. 1 FStrG für bauli-

che Anlagen bis 20,0 m Abstand gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahndecke 
ein Bauverbot. 
 

 Eine Ausnahme von der Anbauverbotszone von 15,0 m, gemessen vom Fahrbahn-
rand, kann zugelassen werden. 

 
  
  
  Erschließung 
 
 Die Erschließung der Grundstücke des Bauleitplangebietes ist ausschließlich über 

das untergeordnete Straßennetz vorzusehen (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB i.V.m. § 8 und § 
8a Abs. 1 FStrG bzw. Art. 18 Abs. 1 und Art. 19 Abs. 1 BayStrWG). 
In die Satzung ist folgender Text aufzunehmen: 
”Unmittelbare Zugänge oder Zufahrten von den Grundstücken zu der im Betreff ge-
nannten Straße sind nicht zulässig.” 
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  Sonstiges 
 
 Das Gewerbegebiet ist entlang der im Betreff genannten Straße mit einem lückenlo-

sen Zaun einzufrieden.  
Der Abstand der Einfriedungen zum Fahrbahnrand der im Betreff genannten Straße 
muss mindestens 15,0 m betragen (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB). 

 

 
2.5 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zu-

ständigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Be-
gründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 
Die gesetzlichen Anbauverbotszonen genügen voraussichtlich nicht zum Schutz der An-
lieger vor Lärm-, Staub- und Abgasimmissionen. 
Die für die Bemessung von Immissionsschutzeinrichtungen nötigen Angaben sind über die 
Immissionsschutzbehörde zu ermitteln (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) 
 
Auf die von der Straße ausgehenden Emissionen wird hingewiesen. Eventuelle erforder-
liche Lärmschutzmaßnahmen werden nicht vom Baulastträger der Bundes- bzw. Staats-
straße übernommen (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV). 
 
Eine Beteiligung des Straßenbaulastträgers am einzelnen Baugenehmigungsverfahren ist 
nach Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes nicht erforderlich. 
 
Soweit unseren Auflagen entsprochen wurde und sich die Planung nicht geändert hat, ist 
die Beteiligung des Staatlichen Bauamtes Ingolstadt gemäß § 3 Abs. 2 BauGB nicht erfor-
derlich. 

 

 
Wir bitten um Übersendung eines Gemeinderatsbeschlusses, wenn unsere Stellungnahme 
im Rahmen der Abwägung behandelt wurde. 
 
Der rechtsgültige Bebauungsplan (einschließlich Satzung) ist 2fach dem Bauamt zu über-
senden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gez. 
 
M o l l  
Techn. Amtmann 
 
 
 
 
 




